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Neuregelung Novelle ThürWG • 20 flächendeckende, 
einzugsgebietsbezogene GUV

• Vollfinanzierung der GU durch das 
Land

• Gesetzliche Aufgaben der GUV
• Unterhaltung der Gewässer 

II. Ordnung
• Unterhaltung der 

„kommunalen“ HWS-Anlagen
• Umsetzung von WRRL-

Maßnahmen
• Freiwillige Aufgaben der GUV

• Durchführung von 
Unterhaltungsmaßnahmen an 
Gewässern I. Ordnung

• Investiver HWS
• Weitere Aufgaben im Auftrag 

der Gemeinden

Keine Veränderung bezüglich 
Gewässer I. Ordnung
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Gesetzlicher Auftrag

§ 31 Abs. 6 ThürWG

Die Regelungen zu Organisation und Struktur der Gewässerunterhaltung 
und deren Finanzierung werden nach Ablauf von vier Jahren ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes evaluiert. Die oberste Wasserbehörde legt der 
Landesregierung spätestens sechs Monate nach Ablauf der Evaluierungsfrist 
einen schriftlichen Bericht vor.
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Herangehensweise

• Befragung der Gemeinden (ehem. Unterhaltungspflichtige, Mitglieder 
der Verbände) und unteren Wasserbehörden (Gewässeraufsicht)

• Auswertung eigener Erkenntnisse

• Externes Gutachten (Gewässer erster Ordnung)
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Meinungsbild der Gemeinden und UWB zur 

Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung

• 290 von 624 Gemeinden (46,5 %) haben an der Befragung 
teilgenommen

• 19 der 22 UWB haben an der Befragung teilgenommen
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Arbeit der Verbände
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43,90%

1,74%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Der Gewässerunterhaltungsverband unterstützt 
unsere Gemeinde mit seiner Fachkompetenz.

Antwort der Gemeinden:

47,37% in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

Der Gewässerunterhaltungsverband unterstützt die 
Gemeinden im Landkreis mit seiner Fachkompetenz. 

Antwort der Unteren Wasserbehörden:
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Zusammenarbeit GUV/Gemeinde
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48,25%

1,05%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Die Grundstruktur, dass alle Städte und Gemeinden 
Mitglieder im GUV sind, ist für die Umsetzung der 
anstehenden Aufgaben geeignet.

Antwort der Gemeinden:

50,52%

1,04%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen 
unserer Gemeinde und dem/den GUV ist gut.

Antwort der Gemeinden:
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Zusammenarbeit GUV/Gemeinde
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15,93%

6,67%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Unsere Gemeinde fühlt sich in den Belangen des 
Hochwasserschutzes und Starkregens vom GUV 
unterstützt.

Antwort der Gemeinden:

38,41%

1,04%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Die Beteiligung der Mitgliedsgemeinden über den 
Vorstand, die Verbandsversammlung und den 
Gewässerunterhaltungsplan funktioniert gut.
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Zusammenarbeit GUV/UWB

42,11%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

Die Stellungnahmen und Vorgaben der Unteren 
Wasserbehörde werden ausreichend berücksichtigt.

Antwort der Unteren Wasserbehörden:

63,16%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen 
unserer Unteren Wasserbehörde und dem/den GUV 
ist gut.

Antwort der Unteren Wasserbehörden:
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Gewässerunterhaltungsplan als Planungsinstrument
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26,32%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

Der Gewässerunterhaltungsplan ist als Instrument der 
Planung und für die Beteiligung der Behörden an der 
Gewässerunterhaltung geeignet und ausreichend. 

Antwort der Unteren Wasserbehörden:

30,90%

1,39%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Der Gewässerunterhaltungsplan hilft uns als 
Kommune, die Maßnahmen mit dem GUV 
abzustimmen.
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Aufgabenwahrnehmung durch die GUV

Gewässerunterhaltung
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34,74%

1,75%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Der / Die GUV leisten gute Arbeit zur Unterhaltung 
der Gewässer zweiter Ordnung. 

Antwort der Gemeinden:

30,31%

7,32%

in vollem Maße zutreffend
zutreffend
eher nicht zutreffend
überhaupt nicht zutreffend

Die Errichtung der Gewässerunterhaltungsverbände 
und die damit verbundene Übertragung der 
Gewässerunterhaltungspflicht ab 01.01.2020 hat sich 
auf meine Stadt/ meine Gemeinde positiv ausgewirkt.

Antwort der Gemeinden:
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Aufgabenwahrnehmung durch die GUV

Gewässerunterhaltung
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36,84%

5,26%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Die Errichtung der Gewässerunterhaltungsverbände 
und die damit verbundene Übertragung der 
Gewässerunterhaltungspflicht ab 01.01.2020 hat sich 
auf die Gewässer im Landkreis positiv ausgewirkt. 

Antwort der Unteren Wasserbehörden:

5,56%5,56%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Durch die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 
durch die Gewässerunterhaltungsverbände hat sich 
das Abflussverhalten der Gewässer im Landkreis 
verbessert und damit das Überflutungsrisiko verringert.

Antwort der Unteren Wasserbehörden:
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Aufgabenwahrnehmung durch die GUV

Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen

24,20%

7,01%

in vollem Maße zutreffend
zutreffend
eher nicht zutreffend
überhaupt nicht zutreffend

Der / Die GUV leisten gute Arbeit zur Unterhaltung 
der kommunalen Hochwasserschutzanlagen 
(gem. § 57 Abs. 2 Thür WG) im Gemeindegebiet.

Antwort der Gemeinden:

25,00%

6,25%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Mit der Unterhaltung der kommunalen Hochwasser-
schutzanlagen (gem. § 57 Abs. 2 Thür WG) tragen die 
Gewässerunterhaltungsverbände im Landkreis zur 
Verbesserung des Hochwasserschutzes bei.

Antwort der Unteren Wasserbehörden:
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Aufgabenwahrnehmung durch die GUV

Umsetzung WRRL-Maßnahmen

26,32%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

Die Gewässerunterhaltungsverbände tragen mit der 
ökologischen Gewässerunterhaltung und der Umsetzung 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie zur Verbesserung der 
ökologischen Gewässerentwicklung im Landkreis bei.

Antwort der Unteren Wasserbehörden:
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Aufgabenwahrnehmung durch die GUV

Unterhaltung Gewässer erster Ordnung

18,92%

5,41%

in vollem Maße zutreffend

zutreffend

eher nicht zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Die GUV Leine/Frieda/Rosoppe oder Untere Saale/Roda haben im 
Rahmen eines Pilotprojektes Tätigkeiten in der Unterhaltung der 
Gewässer erster Ordnung an der Leine oder der Saale übernommen.
Die GUV haben gute Arbeit bei der Unterhaltung der Gewässer erster 
Ordnung geleistet. 

Antwort der Mitgliedsgemeinden der GUV Leine/Frieda/Rosoppe und 
Untere Saale/Roda:
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Aufgabenwahrnehmung durch die GUV

Investiver Hochwasserschutz
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30,36%

69,64%

in vollem Maße zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

Unsere Gemeinde hat bereits die Erstellung von 
Hochwasserschutzkonzepten bzw. Hochwasser-
schutzprojekte an den Gewässerunterunter-
haltungsverband übergeben oder plant dies in naher 
Zukunft. 

Antwort der Gemeinden:
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Aufgabenwahrnehmung durch die GUV

Weitere Aufgaben für die Gemeinden
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29,03%

70,97%

in vollem Maße zutreffend

überhaupt nicht zutreffend

These 14 aus dem Auswertungsbogen für die Gemeinden:

Unsere Gemeinde hat dem GUV weitere freiwillige Aufgaben 
übertragen oder plant dies in Zukunft. 

Antwort der Gemeinden:
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Erkenntnisse aus Befragung
• Errichtung der GUV wird weitgehend positiv wahrgenommen

• Zusammenarbeit zwischen GUV und UWB / GUV und Gemeinden ist 
gut

• GUP ist ein geeignetes Instrument der Behördenbeteiligung / zur 
Maßnahmenabstimmung

• GUV wird von UWB als kompetenter Player anerkannt und Vorgaben 
der UWB werden überwiegend beachtet

• UWB sehen eine deutliche Verbesserung bezüglich des 
Hochwasserschutzes (auf Basis der Unterhaltung der HWS-Anlagen), 
des Wasserabflusses und der Umsetzung der WRRL-Maßnahmen
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Resümee der RAB

Ellen Frühwein Ref. 26 TMUEN 

• Der Aufbau der Verbände ist gelungen

• Gute Zusammenarbeit zwischen GUV und RAB

• Verbände sind anerkannte, kompetente Partner in der Region

• Kooperativer Ansatz der Zusammenarbeit (Beratung im Vorfeld, statt Kritik im 
Nachgang) hat sich bewährt 
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Finanzierung der Unterhaltung der

Gewässer II. Ordnung

aktuell

• Gesetzlich geregelte Vollfinanzierung der ordnungsgemäßen GU durch 
das Land

• Zuweisung aus dem HH des TMUEN

• Höhe der Gesamtzuweisung auf Basis Ländervergleich BB und ST 
(Länder mit vergleichbaren Strukturen, Kosten der GU sind bekannt und 
beruhen auf „Abstimmungen“ zwischen Zuständigem (GUV) und 
Geldgeber (Mitgliedsgemeinden))

• jährliche Steigerung um 3 %

• Zuweisung je Verband auf Basis nutzungsartenbezogenem 
Flächenschlüssel und Berücksichtigung erhöhtem Aufwand großer 
Städte (ab 30.000 Einwohner)
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Finanzierung der Unterhaltung der Gewässer II. 

Ordnung

Erkenntnisse aus der Evaluierung

• Die jährliche Steigerung um 3 % konnte die aktuelle Preisentwicklung auf 
Grund von Ukraine-Konflikt, Inflation, schwierige Arbeitsmarktlage, … 
nicht ausgleichen

• Verteilerschlüssel hat sich dem Grunde nach bewährt; Anpassungen sind 
notwendig

o Berücksichtigung der Gewässerlänge

o Berücksichtigung von „Sonderbauwerken“ (z. B. historische 
Gewässersysteme wie Leinakanal, Helbesystem)

o Beibehaltung der Städteregelung bei gleichzeitiger Anpassung
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Unterhaltung Gewässer I. Ordnung
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 Forderung im Rahmen der Ressortabstimmungen zur Novelle des ThürWG, 
GU an Gewässern I. Ordnung an die GUV zu übertragen
Hintergrund:

• Damals anstehende Behördenstrukturreform
• Absichtserklärung im Koalitionsvertrag 2014

 Umsetzung im ThürWG im Ergebnis der Abstimmung
• Zuständigkeit verbleibt beim Land
• Aufnahme einer Verpflichtung im ThürWG, dass Land Maßnahmen der 

GU durch GUV durchführen lässt
• Einbeziehung in die Evaluierung
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Unterhaltung Gewässer I. Ordnung
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• Externes Gutachten zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Aufgabenwahrnehmung

• Untersuchung von drei Varianten
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Weiteres Vorgehen - Zeitplan
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Evaluierungsbericht

Überarbeitung VV-GUzO

Versand 
Zuweisungs-

schreiben 
2025 an GUV


